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Schneent~ernung zu interessieren und auch sich wi ksam zu 

beteiligent Das praktische Leben ging hi er wie so o~t der 

Gesetzgebung voraus . 

2 . 

Die Geschichte der Gesetzgebung. 

Die ersten Bestimmungen über die Scbneebeseitigung sind in 

den Ver~ügungen vom 9 . Februar und 14.Dezember 1770zu finden, 

die den Bauern auferlegten, die fege für die berittenen Post

boten zu säube Nach Verfügung vom 17 . eptember 1784 

ausserdem für die Postboten zu Fuss. 

In der fegeordnung von 17 3 wurde eine allgemeine Regelung 

über die Schneebeseitigung erlassen, die schon unter dem 

20.12.1799 i m 11 Reglement betrcf~end Instandhaltung der Wege 

i n Dänemark während des . ters, besonders bei starkem Schnee

fall oder bchneever lehungen 11 ergänzt rurde, " auf das der 

ungehinderte Verkehr den ganzen inter hindurch mit ~ich~r

heit sowo ~ aie Postbote wie auch für die Reisenden ge 

währleistet erde . 

Die Beseitigungsarbeit obliegt hiernach jedem Gut und Haus

besitzer innerhalb einer halben eile Abstand vom eg, in 

besonders em ten Fällen innerhalb einer eile. 


In diesem Reglement zeigt sich schon der Schneep~lug, indem 


auf Kosten des Amtes soviele pferdebeapannte Schneep~lüge 

angescha~ t und instandgehalten w rden sOllen, ie gebraucht 

werden , um den e z planieren, d . h. einen chneeweg zu 

scha~~en, we es n i cht mehr möglich ist, den chnee völlig 


